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Bekanntmachungen 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Angestellten im 

PHegedienst 

Kiel, den 20. Oktober 1989 

Der Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
Nordelbien (VKDA-NEK) hat mit den Mitarbeiterorganisationen 
folgende Tarifverträge abgeschlossen, die nachstehend abgedruckt 
werden: 

1. Tariflcrtrag zur Neufassung der Anlage 1 b zum KAT-NEK
(Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst) vom
30. August 1989;

2. Änderungstarifvertrag zum Vergütungstarifvertrag Nr. 6 zum
KXI'-NEK vom 30. August 1989;

3. Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag über eine Zulage
an Angestellte vom 30. August 1989;

4. Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach Maß
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes
ausgebildet werden, vom 30. August 1989.

Sämtliche Tarifverträge sind mit Wirkung vom 1. ,\ugmt 1 g89 in 
Kraft gesl'tzt \\orclen. Der VKD.•\-1\EK hat mit H.undschreibcn Nr. 
5/89 vom 29.9.1989 auf den AbschluE hingewiesen und ausführ
liche Durchführungshinweise zu allen Tarifverträgen bekanntgege
ben, die auch den Körperschaften zugegangen sind. die nicht 
Mitglied im Verband sind. 

Im ZusammL·nhang mit diesem TarifverlragsabschluE ist noch ein 
Tarifvertrag 1ur Änderung des K.-\T zu erwarten, der neben redak
tionellen Anderungen Regelungen über Fort- und Weiterbildung 
sowie über Schicht- und Wechselschichtzulagen der Fflegekräfte 
enthält. 

Die Bekanntgabe erfolgt, sobald die Unterzeichnung erfolgt ist. 

Az.: 3211 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Grohmann 

*
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Tarifvertrag 
zur Neufassung der Anlage 1 b zum KAT-NEK 

(Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst) 
vom 30. August 1989 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angsteliten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltung Hamburg und Nordwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1

Neufassung der Anlage 1 b zum KAT-NEK 
Die Anlage 1 b zum KAT-NEK erhält folgende Fassung: 

„Anlage 1 b zum KAT-NEK 
Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst 

in Krankenanstalten, die unter die SR 2 a fallen 
Vorbemerkungen: 
Nr. 1 Die Bezeichnungen 

Pilegehelferinnen 
Krankenpflegehelferinnen 
Krankenschwestern 

Wochenpflegerinnen 
Hebammen 
Altenpflegehelferinnen 
Altenpflegerinnen 
Schülerinnen 

umfassen auch 
pf] egehelfer 
Krankenpflegehelfer 
Krankenpfleger, 
Kinderkrankenschwestern 
und Kinderkrankenpfleger 
Wochenpfleger 
Entbindungspfleger 
Altenpflegehelfer 
Altenpfleger 
Schüler. 

Nr. 2 Krankenschwestern, die Tätigkeiten von Kinderkranken
schwestern bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Kinder
krankenschwestern bzw. Altenpflegerinnen eingruppiert. 

Nr. 3 Kinderkrankenschwestern, die Tätigkeiten von Kranken
schwestern bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Kran
kenschwestern bzw. Altenpflegerinnen eingruppiert 

Nr. 4 Altenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Krankenschwestern 
ausüben sind als Krankenschwestern eingruppiert; soweit 
deren Eingruppierung von der Zeit einer Tätigkeit oder von 

1 der Zeit einer Berufstätigkeit abhängt, sind jedoch die für 
Altenpflegerinnen geltenden Zeiten maßgebend. 

Nr. 5 Bei den Tätigkeitsmerkmalen, die einen Bewährungsaufstieg 
vorsehen, gelten jeweils auch die Protokollnotizen zu der in 
Bezug genommenen Fallgruppe der Vergütungsgruppe, aus 
der der Bewährungsaufstieg erfolgt. 

Abschnitt A 
Prlegepersonal, das unter die Sonderregelungen 2 a fällt 

Vergütungsgruppe Kr_ I 
1) Prlegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

2) Altenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)
Vergütungsgruppe Kr. II
1) Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)
2) Pilegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und

verwaltungseigener Abschlußprüfung mit entsprechender Tätig
keit.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

3) Prlegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. I Fallgruppe 1 nach
dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

4) Wochenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung mit entspre
chender Tätigkeit.

5) Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung
und Abschlußprüfung mit entsprechender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

6) Altenpflegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. I Fallgruppe 2
nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. III 
1) Krankenpflegehelferinnen

und
Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und
verwaltungseigener Abschlußprüfung, die in Einheiten für Inten
sivmedizin tätig sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 3)

2) Krankenpflegehelferinnen
und
Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und
verwaltungseigener Abschlußprüfung, die
a) im Operationsdienst
b) im Anästhesiedienst,
c) in Dialyseeinheiten,
d) an der Herz-Lungen-Maschine,
e) in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie,
f) in Gipsräumen oder
g) in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/

Nothilfen
tätig sind. 

3) Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit
und
Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und
verwaltungseigener Abschlußprüfung mit entsprechender Tätig
keit nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr. II
Fallgruppe 1 oder 2.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 2)

4) Wochenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung mit entspre
chender Tätigkeit nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungs
gruppe Kr. II Fallgruppe 4.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

5) Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung
und Abschlußprüfung mit entsprechender Tätigkeit nach zwei
jähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr. II Fallgruppe 5.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 2)

Vergütungsgruppe Kr. IV 
1) Krankenschwestern mit entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)
2) Krankenpflegehelferinnen

und
Prlegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und
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verwaltungseigener Abschlußprüfung der Vergütungsgruppe Kr. I I I  
Fallgru,Jpen 1 bis 3 nach vierjiihriger ßt•\1 ährnng in der jrn eil i 
gen fol lgruppc. frühestrns Jedoch nach ,echsjähriger Rcru ts
tittigh·it nach Erlangen der staatlichen Erlaubnis  bzw. Ablegung 
der \'erwaltungseigenen Abschlußprüfung. 
(Hierzu Protokollnotizen � rn .  2 und 4) 

3) Wochenpflegerinnen der \ergütungsgruppe Kr. I I I  Fallgruppe 4
nach vic·r iähriger Ikw:Hmmg in d ieser fal !,uuppe
(H icr11 1  ProlokollnotiL :\r 2)

4) Hebammen mit entsprechender Tätigkeit .

5 ) Altenpflegerinnen mit staatl i cher Anerkennung/ Abschlußpn.i 
fung mit en tsprechender Tätigkeit.
(H icr?u Protokol lnot11 :\ r. l )

6) ·\ltc'nptkgehelfcrin 11cn der Vergü!ungsgrurpt: l(r 1 1 1  Fal lgru1:,pc
5 nach vierjähriger lk\1 :ihrung in dit.!ser Fa l !grnrpc.
(Hierzu Protokollnot iz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. \.  

1 )  K._rar:kenschwestcrn rrnt entsprechender Tätigkeit nach Z\,·ei-
k' T'.iügkcil in \ c· r gütung,gruppc Kr IV fül lgruppc 1 
" l : :  ri:J l 'ro1,, iwl ln 1 1l : /,T, '\im l und :C :  

2) Krankenschwestern. d,c in Dia iysccin h c'iten Kranke pfleg::n
sowit die Geräte bed',e-m,n und überwilchen.

3 )  Krankenschwestern in Blutzentralen mit entsprechender Tätig
kc�l 
(l ! i ,_r1u Pruioko l ln,1 t 1 ,  '\ r. 5 )

•t ) k:in kvnschcstern . d 1,· 1 n  bcsnnclcrcn Bch:mdlungs- und L'nkr
st:chungsräumen in 1�1mdestens zwei Terigebieten der Endo
skopie· tätig sind. 

5) Krankenschwestern in Polikl in iken (Ambulanzbereichen) oder
1, :r,h: , :an,cn i'.'JothiJr,,,, ni • t  cn lsprcch,·· 1 :dcr Tiitigkvit

hl l<nnkinschwL·stcm. 

7) K1c1:1 ken s chweskrn. J 1c· im EEG- Dienst ,in cl .  

X ) l<ranL,·nschwestern .  dETu1 minde,tcm 1unf t rn Krankentra , ,,_
pc,rtd icnst t� tige Pfk?cpersonen durch ausdrückl iche Anord 
, ; �1 :, :: ,1 1nd ig  unterste l lt , ;nd .
i f- {  : l' ;  'U J 1 1 · : , t ( 1 k f f ! l i : :  :' ! \" ' 

J 11 Patienten \·u 1 .  
r�� eh iatrischen oder  ne�iro! ogischen l-�n1nk,,,nhäuscrn . d ie n tcht 
in ci i ;:c:en J\ rankcnh�üi st·rn u ntergebrach1 s ind, zu t'�·t'Ld lct1 
h ;.=iJ�:n 

; 0 J  l". , ;wkc>r1 schwcslcrn. Jic in psych : :llri,,:fu1 oder neur1 1 ; t , ,n 
·· l• ; , ,  , :  1<.r,mkcnh;i u,ern F\ich 1,d1 knn!:e 1'alien1l'n hci ci,_ . ..
. \ rhc<t ',ti1 erapic belrcuc, 1
(HierLu Protokol lnotiz .\r. 1 )

.l l )  Krankenschwestern. die i n  l<.inderkrankenhäusern oder Kin 
derfachabteilungen der Milchküche oder der Fraurnmilchsam 
melstelle vorstehen . 
(Hierzu Protokol lnotiz Nr. 7)  

12j  Krakenschwestern . d ie dem zentralen Steri lisationsd ienst vor
stehen. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 7) 

13 )  Krankenschwestern, die im Operationsdienst 

a) als Operationsschwestern oder
b) als Anästhesieschwestern

tätig sind oder in der grofsen Chirurgie für d i e  fachgerechte 
Lagerung verantwortlich s ind .  

14) Krankenschwestern , d ie  d ie Herz-Lungen-Masch ine vorberei
ten und während der Operation zur Bed ienung der Maschine
herangezogen werden.

15 )  Krankenschwestern . die in Einheiten für Intensivmedizin tätig 
s ind .  
(H ierzu Prntokol lnotizcn N m  1 u n d  3 )  

1 6) Krankenschwestern , d ie dem .-\rzt i n  erheblichem Umfange bei 
Herzkathctensierungen, Dilatationen oder Angiographien unmit
telbar assistieren. 

1 7 )  Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Fortbil
dung in der Krankenhaushygiene. die als Krankcnhaushygienc
schwestcrn st<ttionsübcrgrciiencl und verantwoi-t l i ch e ingesetzt 
sind .  

18 )  Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen \·on Krankenschwestern der 
Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 12 bestellt sind. 
( Hierzu l'rntokol lnotiz N r. is ) 

1 4) Hcbam mcn mit entsprechender Tätigkeit nach einjähriger Tätig
keit in \ ergütungsgruppe Kr. IV ra l lgruppe 4 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2 )  

20) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung mit entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger Tätigkeit
in Vcrgütung,gruppe Kr i\ l 'a l igruppc 5 .
1 H ier1u Protokol lnotizen l\rn .  1 2 und  9 )

Vergütungsgruppe V a 

1) Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbi l 
dung für den Operationsdienst bzw. für den Anästhcsiedienst.
die im Upcralionsdienst

a) ab Operationsschwestern oder
b) als Anästhesieschwestern

tätig sind. 
(Hierzu Protokolln otiz Nr 1 0) 

2 )  Krankrn,chwcsterm mit erfolgreich abgeschiusscncr Weiter
bi ldim;a: in der lntensivriflcgt· , -mcdiLin in Einhcitrn Jür l11tcnsiv-
111cdizin 111 i t  rnbprcchcndu T:it igke it .  
(Hierzu Protokol lnotizen '.\: m 1 .  3 und 10) 

3) Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Weiter
b i ldung in der Psychiatrie mit entsprechender Tätigkeit.
( l-liem., hutokol l notizcn '<rn. l und lO)

4 l Kra 11kc· 1 , ,c· !nvL'slcr11 . die ,:i : , cT Dia lysee inheit ._ w ;tclwn und 
denen m 111d cslens zwö lf Hlcgepcrsonen durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind .  
(H ierzu Protnko lnotiz Nr. 61 

5) Krankenschwestern, die durch ausdrückl iche :\nmdnung als
St al ions,.chwc,tern oder c;ruppenschwcstcrn lwsl<'l l t  s ind.
(H ierzu Pr, 1toko l l 11otizcn "\rn . 1 ,  1 1  uncl 1 2 1

6 )  Krankenschwestern, die durch ausdrückl iche Anordnung als 
ständ ige Vertreterinnen von Stat ions- oder Gruppenschwe
stern der Vergütungsgruppe Kr . VI Fallgruppe 13 bestellt s ind. 
(Hierzu Protoko l lnotizen Nrn. 1 und 8) 

7) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppen 1
bis 1 8  nach vierjäh riger Bewährung in einer dieser Fallgruppen,
frühestens jedoch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlan
gung der staatl ichen Erlaubnis .
(H ierzu Protokollnotizen Nm. 2 und 4)

8) Hebammen. die durch ausdrückliche Anordnung zur Vorstehe
rin des Kreißsaa ls bestellt sind .
(Hi erzu Protoko l lnotiz Nr. 13 )

9) Hebammen der  Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppe 19  nach
vierjähriger Bewährung in d ieser Fallgruppe, frühestens jedoch
nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der staatlichen
Erlaubnis.
(Hierzu Protokollnotizen N rn .  2 und 4)
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10) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü

fung, die durch ausdrückliche Anordnung als Sta!ionsptkgc
rinncn bestellt sind
(1-iicrzu Protokollnotizen Nrn. 1 und l4J

11) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige \'ertre
terinnen von Stationspflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr.
vr Fallgruppe 25 bestellt sind.

1 Hierzu Protokollnouzcn Nrn. 1 und 81

12) Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppe 20

nach vierjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergiitungsgruppe Kr. VI 

J I Krankcnschwesli'rn der Vergiitungsgnq0pe Kr V Fallgruppe 1-L 
denen mindestens vil'r Angestell!L: durch ausdrückliche Anord
nung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6) 

2) Krankenschwestern in Blutzentralen. denen mindestens vier
Pflcgcperson('n durch ausdrückliche Anordnung ständig urner
,tcllt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 5 uncl 6)

3) Krankenschwestern. die in besonderen Behandlungs- und Unter
suchungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der Endo
skopie tätig sind. wenn ihnen mindestens vier Pflegepersonen

durch ausdrückliche Anordnung ständif! unterstellt sind.
(Hici:tu Prutokoilnutiz Nr 6)

4) Krankenschwestern in Polikliniken i,\mbulanzbereichrni oder
Ambulanzen/Nothilfen, denen mindestens sechs Pf\egepersonen
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6)

'ii Krankenschwestern. die Gipsvcrhiinck in Gipsriiumen anlc

l:<.'11, dl'nen mindcstc-ns fiinf l'flegqkrsum'n durch au,driick
;;,;11c: Anordnunµ ,Lindig unterstellt ,incl. 
(Hierzu Pro!t>kollnotiz Nr. 6) 

6) Krankenschwestern. denen mindestens zehn im Krankentrans
portdienst tätige Pflegepersonen durch ausdrückliche :\nurd
nung ständig unterstellt sind.
1Hicr7ll Protokollnuti"I. Nr. h)

•
7

1 Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener sozial-
psychiatrischer Zusatzausbildung und entsprechender Tätigkeit.
(H:erzu Protokollnotizen Nrn. 1 und iS)

8; 1'.rankenschwestem. die dem Operationsdienst oder Anästhesie

d i e11 st vorstehen und dcnl'n mindl',!L'ns vier Pflegepersonen 
durch ausdrückliche .-\norclnung ,fündig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6) 

9) Krankenschwestern in der lntensivpflege/-medizin, die einer
Einheit für Intensivmedizin vorstehen.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 3)

10) Krankenschwestern, die einer Dialyseeinheit vorstehen und
denen mindestens 24 Pflegepersonen durch ausdrückliche
Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6)

11) Krankenschwestern, die dem zentralen Sterilisationsdienst vor
stehen und denen mindestens acht Arbeitnehmer durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6)

12) Krankenschwestern, die dem zentralen Sterilisationsdienst vor
stehen und denen mindestens 36 Arbeitnehmer durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6)

13) Krankenschwestern als Stationsschwestern oder Gruppenschwe
Stl'rn. denen mindestens fünf l'flegcpcrsoncn durch ausdriick
lichL· -\norclnung ständig un1crslcllt sind
(HiL·rzu Protokollnotizen Nrn. 1, 6, 11 und 12)

14) Krankenschwestern, denen mehrere Stationen. Pflegegruppen
oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt mindestens
zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig
unter,ll'llt sind.

(Hierzu l'rotokollnoti1.L·11 :\rn. 1, 6. 12 und 16)

15) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü
tungsgruppe Kr. VII Fallgruppe 4 oder 5 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)

16) Kranhnschwestcrn, die durch ausdrückliche Anordnung als
stiindigL' Vertreterinnen von Stations- oder Gruppensch,H'
stern der Vergütungsgruppe Kr. VII l'allgruppe 7 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen '\rn. 1 und 8)

17) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen\ on Leitenden Krankenschwestern der
Vcrgiitungsgruppe Kr.\ II Fallgruppe 9 hestcllt sind.
( II icrzu Protokollnotiz '\ r 8)

18) Krankenschwestern, die als Unterrichtsschwestern tätig sind.
(Hierzu Protokollnoti? Kr. 17)

19) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppen
13 bi, J 7 nach sechsjahrigl'r flewährung in der jeweiligen

Fallgruppe der Vergütunt,'S).'.ruppc Kr. V oder in dieser Tätigkeit
in \crgütungsgruppc Kr. V a Fallgruppe 7.

(Hierzu Protokollnotiz ::s;r. 2)

20) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. \' a Fallgruppen
l bis 4 nach dreijähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnoti1 Nr 2)

:.JJ) Krankrnschwc,tcrn der \t'q,iitungsgruppc Kr. V a Fallgruppe fi 
nach !ünljäbriger ße,1 ahrung in dieser Fallgruppe. 
(Hieru Protokollnotiz l\'r. 2) 

22) Hebammen, denen mindestens fünf Hebammen durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hicrrn Protokollnoti7 t\:- 6)

23) 1 !L-k1m men. die als Li::hrhcbarnmcn an Hl.'bammcnschukn
tätig sind.
(Hierzu Protokollnotiz '\r. 18)

24) Hebammen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen von Lcitl'nden Hebammen cler Vcrgütungs
gruppt' Kr. VI [ Fallgruppe 17 bestellt sind
(f!ic-rzu l'ro1okollnoti7 Nr 8J

25) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung, die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflege

rinnen bestellt sind und denen mindestens fünf Pflegepersonen
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 6 und 14)

26) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü

fung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre
terinnen von Stationspflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr.
VII Fallgruppe 23 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 8)

27) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre

terinnen von Leitenden Altenpflegerinnen der Vergütungs
gruppe Kr. VII Fallgruppe 24 bste\lt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)
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28) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung. die als Untcrricrmaltenpflegcrinncn ttitig sind
(Hicr1u Protokollnotiz .\r. 19)

29) Altenpllegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. V a Fallgruppe 11
nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz j\;r_ 2)

Vergütungsgruppe Kr. VII 

1) Krankenschwestern in Blutzentralen. dcncn mindestens ::'O
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unter
stellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 5 und 6)

2) Krankenschwestern in Polikliniken (Ambulanzbereichcn) oder
Arnhulanzcn/Nothilfrn. denen mindestem 20 Pllcgcpcrson,,11
durch ausdrücklichL· Anordnung stündig unterstell! sind.
(] lierzu Protokollnotiz '\r. 6)

3) Krankenschwestern. denen mindestens 30 im Krankentrans
portdienst tätige Pflegepersonen durch ausdrückliche Anord
nung ständig unterstellt sind.
(Hinzu l'rntokollno1iz :',;r. 6)

4) Krankenschwestern. d1l' dem Opcratiu11sclicns1 odlT Anästhl'sic
dienst vorstehen und denen mindestens zehn Pflegepersonen
durch ausdrückliche Anordung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz '-Ir. 6)

5) Krankenschwestern. die einer Einheit für Intensivmedizin \or
stchrn und denen mincll'Slcns zwiill l'licgcpcrso11en dmch
:lllsdruckliche Anordnung ständig unkr,tcllt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. L 3 und 6)

6) Krankenschwestern. die einer Dialyseeinheit vorstehen und
denen mindestens 48 Pflegepersonen durch ausdrückliche \n
orclnung ständig unterstellt sind.
(1 licr;ru l'ro(okollnnliz :'-:r. 6)

7) Krankenschwestern als Statiunsschwcstl'rn oder Gruppenscll\\L'
stern. denen mindestens zwölf Pflegepersonen durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 6, 11 und 12)

8) Krankenschwestern. denen mehrere Statiuncn. Pllcgegrupprn
ockr ahgcgrcnzk r:u11kw111sbereichc mit in,gcsamt mimk,t,'n,
2+ Pflcgcpcrsonl'll durcl1 ausdrückliche .\nordnung ständig
unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm 6, 12 und 16)

9) Leitende Krankensch\1·estern.
(Hierzu Protokollnotizrn Nm. 20 und 21)

10) Kr,111kenschwcsll'rn diL· durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen \"On Krankenschwestern der \"(;'rgü·
tungsgruppe Kr. VIH Fallgruppe 1 oder 2 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)

11) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern der
Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppe 5 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)

12) Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich abge
schlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsschwe
stern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpflegeschulen
oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nr. 17 und 22)

13) Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich abge
schlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsschwe
stern. die als Unterrichtsschwestern an Krankenpflegeschulen
oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und durch ausdrück
liche Anordnung als ständige Vertreterin von Leitenden Unter-

richtsschwestern der Vergütungsgruppe Kr. Vlll Fallgruppe 8 
bcs!cll! sind. 
(llierLu JJrotokollnotizrn '.\rn. 8. 17 und 22) 

14) Krankenschwestern der\ ergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppen
8 bis 10 oder 12 bis 17 nach fünfähriger Bewährung in der
jeweiligen Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

15) Kra11kc·1isd1wcslcrn der \ LTgÜltrngsgruppe Kr \ l Fallgruppe
18 nach sicbenjähriglT Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz !\r 2)

16) Hebammen, denen mindestens zehn Hebammen durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz I\ r. 61

17) Leitende Hcharnrnen in Frnuc11klinikcn mit lfrbarrnnenschulc.
(HicrL11 Protokollnotizen ;",;rn. 21 und 23)

18) Hebammen mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen, die als
Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind.
(Hierzu Pro1okollnotizen '\i rn. 18, 22 und 2-l)

19) Hchamnwn mit mindestem einjähriger crfolgrcid1 abgeschlos
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen. die als
Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig und durch aus
drückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Ersten
Lehrhebammen der Vergütungsgruppe Kr VIII Fallgruppe 13
bestellt sind.
(J--licnu Protokollnutizc11 :--.:rn. 8, 18, 22 und 2-1-1

20) Hebummcn. die durch uusdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen der Vergütungs
gruppe Kr. VIII Fallgruppe 11 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz '\r. 8)

21) Tlebar)lmcn der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppt.: 22 oder
24 nac·h funfjiihriger Bcwi1hrung in der jeweiligen follgruppc.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

22) Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 23 nach
siebenjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

23) Altcnplkgc-rinnen mit staatlicher Ancrkcnmlflf'. \bschlußprü
fung, cliL, durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflcgc
rinnen bestellt sind und denen mindestens L11 ölf Pflegeperso
nen durch ausdrückliche ".\nordnung ständig unterstellt sind.
(Hierrn Protokollnotizen Nm 1, 6 und 14)

24) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung al, l L'itendc Altcnpflq,erinnen.
(Hierzu Prutokollnotiz :\r 251

25) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/Abschlußprü
fung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre
terinnen von Leitenden Altenpflegerinnen der Vergütungs
gruppe Kr. VI!I Fallgruppe 15 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)

26) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung und mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener
Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsaltenpflegerinnen,
die als Unterrichtsaltenpflegerinnen an Schulen für Alten
pflege tätig sind.
(Hierzu Protoko1lnotizen Nrn. 19, 22 und 24)

27) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung und mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener
Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsaltenpflegerinnen,
die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertrterinnen
von Leitenden Unterrichtsaltenpflegerinnen der Vergütungs
gruppe Kr. VIII Fallgruppe 17 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 8, 19, 22 und 24)
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28) Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. \'! Fallgruppen 25
bis 27 nach fünfjiihriger Bc11 ,ihrung in  der jewei l igen faligruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

29) Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. n Fal lgruppe 28
nach siebenjähriger Bewährung in d it'ser Fal l!ccruppc.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. VIII 

1 J Krankenschwestern. die eiern Operationsdienst oder A1üisthesie
dienst vorstehen und denen mindestens  20 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterste l l t  sind. 
(Hierzu Protuko l  lnotiz Nr ti) 

2 ) Krankenschwestern, die einer Ei nheit für Intensivmedizin vor
stehen und denen mindestens 24 Pflegepersonen durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstel l t  sind . 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 3 und 6) 

3) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständ ige Vertreterinnen 1 nn Krankenschwestern der \'(.'rgü
tungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 1 oder 2 bestellt sind .
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8 )

4 )  Krankenschwestern, denen mehren: Stat ionen. Pflegegr·uppcn 
oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt mindestens 
48 POegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt s ind .  
(Hierzu Protokollnotizen l\m 6, 12  und  1 6 )  

5 )  Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pflege
here ichcn .  i n  denen mindestens 75 Pflegepersonen beschürtigt 
sind. 
(Hierzu Protokollnotizen :\rn. 6, 20 und 2 1 )  

h l  Krankerisehwes1crn. d i e  durch ausdrücklichL \nordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern der 
Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 4 bestelit smd. 
(Hierzu Protokol l notiz N r. 8) 

7 )  Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts
schwestern. die als Unterrichtssclrn L'S!ern an Krankenpt1cgc
schulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und minde
stens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte an Fortbiidungs

stiittcn für Leitende Krankc11schwcstcrn . lJnktTichtsschwl·sll'rn 
und Stationsschwestern emgcsctzt s ind .  
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 7  und 22) 

B I  Krankrnschwe,tnn mit mindestens l' in jühriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausbi ldung an Schulen für Unternchts
schwestern ,  die als Leitende Unterrichtsschwestern an Kran

krnpflcgcschulen oder Schulen fii r Krankcrp1lcgd1ilfe mi t  
durch"d1nittlich m indestens 40 Lchrgangstci inchrnern tii tig 

sind .  
(Hierzu Protokol lnotizen Nm 22 und 26) 

9) Krankenschwestern mit mindestens e injähriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausb ildung an Schulen für Unterrichts
schwestern , d ie als Unterrichtsschwestern an Krankenpflege
schulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und durch
ausdrückliche Anordnung als ständ ige Vertreterinnen von Lei
tenden Unterrichtsschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX
Fallgruppe 6 bestellt sind .
(Hierzu Protokollnotizen Nrn . 8 ,  1 7  und  22)

10) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppen 4 
bis 13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2 )  

1 1 ) Leitende H ebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschule ,  
denen mindestens 75  Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm 6, 21 und 23) 

12)  Hebammen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständ ige 
VertrL'terinncn \'Oll Lei tenden l kbamnH'tl d er Vergütungs 
grupp,· Kr. IX FalJgruppe 9 beste l l t  sind. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)  

1 � )  Jl eb,un men mit n 1 incles1,· , 1 s  c in j iilmger erfolgre ich abgc·schlos 
sener Fachausb ildung an Schulen für Lehrhebam men. die a l s  
Erste Lehrhebammen an Hebammcnschulen mit durchschnitt
lich m indesten, 40 Lehrgangste i lnehmern tUttg sind .  
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 22 .  24  und  27 ) 

14) Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppen 16 bis
20 n ,tch fünfj (i h rigcr Bewiihrung in  ein jcw,, i l igen Fa llgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz :\r. 2)

15) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Absch lußprü
fung als Leitende Altenpl'legeri nncn in Einrich tungen . in d enen
mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind .
(H i erzu Protokollnotizen Nrn. 6 und 25)

lb) Alll'npflegerinncn mit staatl icher .\nerkennung/ Absch lußprü
fung. die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre
terinnen von Leitendrn Altenpflegerinnen der Vergütungs
gruppe Kr IX Fa llgruppe 1 1  bestell( sind. 
(Hieuu Protokollrwliz �r. 8) 

17) Altenpflegerin nen mit staatli cher Anerkennung/ Abschlußprü
fung und mindestens ein jähriger c· rfolgrcich ahgesch lossmcr
Fachausbi ldung an Schulen für Untcrrichtsc1ltenpJicgerinncn.
d ie als Leitende Unternchtsaltenpflegerinnen an Schulen für
AltC'npf!C'gc mit durchschnittlich mindestem 40 Lrhrganstri l 
nchmcrn tätig , incl.

(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 22. 24 und 28)

1 8) i\11en pflcgerinnrn mit staatl iehcr ;\nerkrnnung/Ahschl ußprü
fung und mindestens e in jäluigcr erfolgreich abgesc:1 losscncr 

Fachausbildung an Schulen für linterrichtsaltenpflegerinnen . 
die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Yertreterin 
ncn ,-on Lt:1trcnden l.'n t crrichts,i i tcnpfk·g,-r innl'n dl'r Vergll · 
tungsgruppe Kr IX Fallgruppe 12 beste l l t  sind. 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn .  8. 1 9, 22 und 24) 

1 9 ) Alt,· r 1ptlcgeri1111,,n dl'r h-rgiitungsgruppc Kr VII Fa l lgruppet1 
23 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe.  
(H ierzu Protokol lnotiL '.\:r  2) 

Vergütungsgruppe Kr. IX 

l )  Krankl'l1schwcstnn, die dem Opcr,.1uonsdict1,t oder .·\nListhcsic
diensr vorstehen und drnen mindesten s 40 Pflegepersonen
durch ausdrückli che Anordnung ständ ig unterste llt s ind .  
( H ierzu Pro\(lko l lnotiz '\ r. ti )  

2 )  Krankc:n schwestern , die einer Einheit für Iim.,nsivmedizin vor
stehen und denen mindestrns 48 Pflegepersonen durch aus
drückliche Anordnung ständig unterstellt s ind .  
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 3 und 6 )  

3) Krankenschwestern, denen mehrere Stationen . Pflegegruppen
oder abgegrenzte Fun ktionsbereiche mit insgesamt m indesten s
9 6  Pflegepersonen durch ausdrückl iche Anordnung ständig
unterstellt sind.

(Hierzu Protokollnotizen Nrn.  6, 12 und 16)

4) Leitende Krankenschwestern in Krankcnhäust>rn bzw. Pflege
bereichen. in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt
sind .
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 6, 20 und 21 )

5 )  Krankenschwestern, d ie  durch ausdrückliche Anordnung a l s  
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern der  
Vergütungsgruppe Kr. X Fal lgruppe 2 bestel lt sind .  
(Hierzu Protokollnotiz Nr .  8 )  
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6) Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts
schwestern, die als Leitende Unterrichtsschwestern an Kran
kenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit
durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig
sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 22 und 26)

7) Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts
schwestern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpflege
schulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und durch
ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Lei
tenden Unterrichtsschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fall
gruppe 4 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 8, 17 und 22)

8) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen
Fallgruppe.

(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

9) Leitende Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschule,
denen mindestens 150 Pi1egepersonen durch ausdrückliche
Anordnung ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 6, 21 und 23)

10) Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppen 11 bis
13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

11) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung als Leitende Altenpflegerinnen in Einrichtungen, in denen
mindestens 150 pflegepersonen beschäftigt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 6 und 25)

12) Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung/ Abschlußprü
fung und mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener
Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsaltenpflegerinnen,
die als Leitende Unterrichtsaltenpflegerinnen an Schulen für
Altenpflege mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil
nehmern tätig sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 22, 24 und 28)

13) Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppen
15 bis 18 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen
Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. X 

1) Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegruppen
oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt mindestens
192 pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig
unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 6, 12 und 16)

2) Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. pfJegehc
reichen, in denen mindestens 300 P0egepcrsoncn beschäftigt
sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 6, 20 und 21)

3) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern der
Vergütungsgruppe Kr. XI Fallgruppe 1 bestellt sind.
(H icrzu Protokollnotiz '-Ir 8)

4J Krankenschwestern rnit mindestens einjähriger erfolgreich ab
geschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsschwe
stern. die als Leitende Cnterrichtsschwestern an Krankenpflege
schulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnitt
lich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Hierzu Protokollnotizen :\rn. 22 und 2fi) 

5) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppen 1
bis 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgrupp,,.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

6) Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 9 nach
fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

7) Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. IX Faligruppe J 1
oder 12 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligC'n Fall
gruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. XI 

1) Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw f•Heg,,
heimen in denen mindestens 600 Pflegerpersonen beschäftigt
sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 6. 20 und 21)

2) Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern der
Vergütungsgruppe Kr. XII Fallgruppe 1 bestellt sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 8)

3) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgruppen l
bis 4 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. XII 

1) Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pl1egebe
reichen, in denen mindestens 900 Pflegepersonen beschäftigt
sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 6, 20 und 21)

2) Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. XI Fallgruppe 1
oder 2 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

Vergütungsgruppe Kr. XIII 

Leitende Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. XI J 
Fallgruppe 1 nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2) 

Protokollnotizen zu Abschnitt A der Anlage 1 b 

Nr. 1 (1) pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr.Ibis Kr. Vl1. 
die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich überwie 
gend bei 

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patien
ten (z.B. Tuberkulose-Patienten). die wegen der Anstek
kungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen odn
Infektionsstationen untergebracht sind,

b) Kranken in geschlossenen oder halbegeschlosserwn
(Open-door-system) psychiatrischen Abtei!ungm oder
Stationen,

c) Krankrn in geriatrischen -\bteilungcn nd1·: �l.1ti,,:H'ii.

d) gelühmten oder an multipler Sklerose erkrc":, i<kn p,,(icr, -
ten.

e) Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder
von Knochenmark,

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten.

g) Patienten, bei denen Chemotherapien clmri11"1·itihrt oci
die mit Strahlen oder rniT inkorporintrn ;-,tdiudkti,rcn
Stoffen behandelt werden.

h) Pflegebedürftigen in Pflegestationen von .\lten und
Pflegeheimen,

ausüben. erhalten für die Dauer dieser Tätigken Pine monat
liche Zulage von 90.-- f)�l 
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(2 1 Krankenschwestern/  Altenpflegerinnen der \"ergütungs
gruppcn Kr. \' his Kr. V I I ,  d ie als 

a )  Stationssch\1·estern/Gruppenschwestern/Stationspflegerin
nen oder 

b) Krankenschwestern/Altenpflegerinnen in anderen Tätig-
keiten mit u ritcrslcllte11 Pflegepersonen

eingesetzt sind. erhalten die Zulage nach Absatz 1 ebenfalls .  
wenn alle ihnen durch ausdrückliche Anordnung stimiig 
unterstellten Ptlegepersonen A.nspruch auf eine Zulage nach 
Absatz 1 haben . Die Zulage steht auch Krankcmchwcslcrn/ 
Altenpflegerinn en zu. die durch ausdrückli che A.nordnung 
uh stündige \'crlrcterinncn einer in Salz l genannten 
Anspruchsberechtigten bestellt sind .  

Nr  2 Zt:iten c iner entspn:•.·hcnclen Tätigkeit mliserhalb des Gel 
tungsbereichs dieses Tarifvertrages können auf die Zeil d er 
Tiitigkeit und auf die Bewährungszeit gunz  oder tei lweise 
angerechnet werden. sofern sie anzurechnen \1·ären . 11- enn 
sie im Geltungsbereich dil',CS Tarifvertrages zu rückgelegt 
\,·orden wären. 

Nr 3 E inhe iten rli r Intcnsirn1cdizin sind Stat ionen fi.i r lnknsiv
behandlungen und Intensivüberwachung. Dazu gehören auch 
\\":ichstationcn .  die für Jntcnsivbchandlung und Intcns iv
i.iberwachung eingerichtet sind .  

Nr  4 Zl' ilcn de r  Bcrufsfätigkcit sind nur Zcikn. in d enen der 
Angestellte in einem höheren als dem in § 3 Buchst. e 
genannten Umfang heschäft igt war. 

l\'r. 5 Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen Blut 
abgenommen . konsen i crt und verte i l t  v- ird .  

Nr. 6 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstelJten 
oder in dem hdreffcnden Bere ich hcschüftigtcn Personen 
abhängt. 

aJ ist c, fiir die Eingruppierung unschädl i ch wenn im 
Organisations- und Stellenplan zur  Besetzung ausgewie
sem· Stel len n icht bcset;'.( s ind .  

b) zählen teilzeitbeschäftigte Personen entsprechend dem
Vcrhiillnis ein mit ihnen im Arheitsvntrag nTcinbartcn
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entspre
chenden \"()l lbesckiftigtcn .

c ) zählen Personen. die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit
unterstellt oder zu einem Tei l  i hrer Arbeitszeit in  e inem
Bereich beschäftigt s ind .  entsprechend dem Verhaltnis
d ieses Anteil s  zur regelmäßigen Arbeitszeit eine, ent
sprechenden Vollbeschäftigten .

d I bleiben Schülerinnen in de r  Krankenpflege. Kinderkran
kenpflege. Krankenpflegeh ilfe und Entbindungsµflege 
sowie Personen, die sich in einer Ausbildung in der 
Altenpflege befinden, außer Betracht ; für die Berück
sichtigung von Stellen, auf die Schülerinnen angerechnet 
werden, gilt Buchstabe a .  

Nr. 7 Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt n icht  voraus ,  daß der vorste
h enden Krankenschwester wei tere Personen unterstellt sind . 

Nr. 8 Ständ ige Vertreterinnen sind nicht d ie Vertreterinnen in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenhe itsfällen. 

Nr. 9 Für Altenpflegerinnen mi t  einer dreijährigen Ausbi ldung 
verkürzt s ich die Zeit  der Tätigkeit um ein J ahr. 

Nr. 10 Die Weiterbildung setzt voraus, daß mindestens 720 Stun
den zu mindestens j e  45 Unterrichtsminuten theoretischer 
und praktischer Unterricht bei Vollzeitausbild ung in späte
stens einem Jahr und bei berufsbeglei tender Ausbildung in 
spätestens zwei Jahren vermittel t  werden. 

Nr. 11 Unter Stationsschwestern sind Pflegepersonen zu verste
hen .  di e  dem Pfleged ienst auf der Stat il)n vurstchen. Es 
handelt sich um das sachliche Vorstehen. In psychiatri
schen Kr:1nkenhiiusern cntsprid1t im allgemeinen eine Abtei
lung der Station in al lgemeinen Krankenhäusern . 

N r. 1 2  Die Täti;J:citsmerkmale .  die auf das Gruppenpflegesystem 
abgestellt sind. gelten nur in den Krankenhäusern, in  denen 
der Kran kenhausträgcr da, Grupµenpflcgcsystcm einge
führt hat. Unter Gruppenschwestern sind die Fflegeperso
nen zu verstehen. die dem Ptlcgedicnst einer Gruppe vorste
hen. Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 

Nr. 13 Dieses Tiit igkeibmcrkmal sc!Lt n i cht voraus. daß der V(JJ'Sle
henden Hebamme weitere Personen unterstellt sind. 

Nr 1 4  Unter Stalionsplkgcrinnrn , incl Pflcgcpnsoncn zu vl'rste
hen, die dem Ptlegedienst auf der Station/A.bteilung vorste
h en Es b,rndclt sich um das sachliche Vmstchcn .  

Nr. 1 5  E ine  Zusatzausbildung im  Sinne d ieses Tätigkeitsmerkmals 
l iq:l nur dann \'or. wenn sie durch e inen m indestens ein jäh
rigen Lehrgang oder in mindestens zwei fahren berufsbe
gl eitend n: rrnittclt wird . 

Nr. 16 Wenn in den Funktionsbereichen auEer Ptlegepersonen 
auch sonstige :\nges1 l'i ltc untcrskl l t  s ind .  gelten sie a l s  
Pflegepersonen. 

Nr  17 Untcrrichisscll\\ l'SIL'rn sind KrankL' nscl11vcstern .  die min
destens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit a ls Lehrkräfte an Kran
ke11pflcg,'schukn oder  Schukn für Kran kenpflegehilfe e in  
gesetzt sind. 

Nr 18 Lchrhehammrn sind l lcbammrn.  d ie m i ndestens zur Hiilfle 
ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte an Hebammenschul en ein
gcsdzt sind .  

Nr .  19  Unterrichtsaltenpflegerinnen sind Altenpfl egerinnen. die 
mindestens zur Hälft e  ihrer •\rbcitszcit als Lchrkrüfte an 
Schulen für Altenpflege eingesetzt sind. 

Nr. 20 Leitende Kr,rnkL·nsch\\'(;stern s ind Krankenschwestern. d ie  
d ie  Gesamtverantwortung für den Pfleged ienst des Kran
ken hauscs bzw. des rngetcilten Plkgebc1Tiehs haben : d ies 
setzt voraus, d aß ihnen gegenüber keine weitere Leitende 
Krankcmchwcster und keine Leitende Hcbarn mc hins ichl
l ic h des Pflegedienstes weisungsbefugt ist. 

N r. 21 le itende Kra11kcnsc hwcstern/Lcitc11clc H cha111mc11. die 
durch ausdrückl iche schriftliche Anordnung zu \fügliedern 
dL·r Krankcnhaushctricbslci(ung bestel l t \1·ordcn sind, erhal
ten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zu lage in Höhe vom 
15 v.H .  der Anfangsgrundvergütung ihrer Vergütungsgruppe. 
Ergibt sich bei der Berechnung ein Bruchteil \011 0.5 und 
mehr, wird auf einen vollen Pfennig aufgerundet: ein Bruch
tei l von weniger als 0,5 bleibt unberücksichtigt. 

Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Bezüge 
(Vergütung, Urlaubsvergütung. Krankenbezüge) zustehen. 
Sie i st bei der Bemessung des Sterbegeldes (§  41) und des 
Übergangsgeldes ( §  63 ) zu berücksichtigen. 

Nr .  22 Die Fachausbi ldung setzt voraus, daß mindestens 900 
Stunden zu mindestens j e  45 Unterrichtsminuten theoreti
scher Unterricht in spätestens 18 Monaten vermittelt werden. 

Nr. 23 Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Gesamtver
antwortung für den Pflegedienst des Kranken hauses bzw. 
des zugetei lten Pflegebereichs haben ; dies setzt voraus, daE 
ihnen gegenüber keine weitere Leitende Hebamme und 
keine Leitende Krankenschwester hinsichtlich des Ptlege
dienstes weisungsbefugt ist. 
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Nr. 24 Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Unter
richtsschwestern gilt als einjährige Fachausbildung an Schu
len für Lehrhebammen bzw. für Unterrichtsaltenpflegerin
nen. 

Nr. 25 Leitende Altenpflegerinnen sind Altenpllegerinnen, die die 
Gesamtverantwortung für den Pflegedienst der Einrichtung 
haben: dies setzt voraus, daß ihnen gegenüber keine weitere 
LeitendL· Altenpflegerin und keine Leitende Krankenseim c
ster wcisungsbefugt ist. 

Nr. 26 Leitende Unterrichtsschwestern sind Unterrichtsschwestern, 
die eim· Krankenpllegeschulc oder Schule für Krankenpfk
gehilfc allein oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem Arzt 
oder einer Leitenden Krankenschv,:ester leiten (§ 5 Abs. 2 
Nr. 1 bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 1 des Krankenpllegcsetzes). 

Nr. 27 Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine Hebam
menschule allein oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem 
Arzt leitm (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 des Hebammengesetzcs) 

Nr. 28 Leitende Unterrichtsaltenpflegerinnen sind Unterrichtsalten
pflegerinnen, die eine Schule für Altenpflege allein oder als 
Mitglied der Schulleitung leiten.'' 

§ 2

Übcrgangs1 orschriften 

(1) Die Vergütung(§ 26 KAT-NEK) der unter diesen Tarifvertrag
fallenden Angestellten. die am 31. Tuli 1989 in einem Arbeitsver
hältnis stehen. das am 1. August 1 ll89 zu demselben Anstellungsträ
ger fortbesteht. und die am 31. Juli 1989 die Vergütung aus einer 
höheren Vergütungsgruppe erhalten als aus der Vergütungsgruppe, 
in der sie nach diesem Tarifvertrag eingruppiert sind, wird durch 
das Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nicht berührt. 

(2) Bei den unter diesen Tarifvertrag fallenden Angestellten. die
am 31. Juli 1989 in einem Arbeitsverhältnis stehen, das mn 1. August 
1989 zu demselben Anstellungsträger fortbesteht, und deren Ein
gruppierung nach Tätigkeitsmerkmalen des § 1 von der Zeit einer 
Tätigkeit oder \'Oll der Zeit einer Bewährung in einer bestimmten 
Vergütungs- und Fallgruppe oder 10n der Zeit einer Berufstätigkeit 
abhängt, wird die vor dem 1. August 1989 zurückgelegte Zeit so 
berücksichtigt. wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn dieser Tarif
vertrag bereits seit dem Beginn ihres Arbe1tsverhältnisses gegolten 
hätte. 

§ 3
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 1989 in Kraft. 

Ä nderungstarifvcrtrag 
l'OID 30. August 1989 

zum Vergütungstarifvertrag Nr. 6 zum KAT-NEK 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verbamd Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarufverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1

Anderung des Vergütungstarifvertrages 

Der Vergütungstarifvertrag Nr. 6 zum KAf-NEK vom 18. :\pril 
1988 wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 4 werden nach den Worten .. Kr. XJI"" die Wor!C' ,.(ab 
l. August 1989 Kr. Xlll )'' eingefügt.

2. Die Tabelle in § 4 wird wie folgt geändert:

a) Zwischen den ZL·ilen Kr.\ und Kr.\'! wird die folgende Zeile
eingefügt:

.,Kr. Va - - 17,65''') 17.95 18,18".

b) Nach der Zeile Kr. XII wird folgende Zeile angefügt:

,,Kr. XIII - - 28,47'') 28,96 29,33".

c) Unter der Tabelk wird der folgende Hinweio angebracht:

,,"') ab 1. August 1989".

3. Die Anlage 4 b wird wie folgt geändert:

a) Vor der Zeile Kr. Xll wird die folgrncle Zeile eingefügt.

„Kr XIII''') 3417.18 3603.61 3784.34 3905.62 4026,85
4148.13 4262.31 4390.67 4511.89 4618.63". 

b) Zwischen den Zeilen Kr. VI und Kr. V wird die folgende Zeile
eingefügt:

„Kr Va') 1947.42 2039.55 2135.-+6 2202,93 2271,06
2341,91 2412.76 2483.59 2 55H5 2618.96":

c) Unter der Tabelle wird der folgende Hinweis angebracht:

,.'') ab 1. August l 989".

4. Die Anlage 4 c wird wie folgt geändert:

a) Vor der Zeile Kr. XTT wird die folgcndr Zeile eingefügt:

„Kr. XIII 3475.27 3664.87 3848.67 3972fü 4095,31
4218,65 4334.77 4465.31 4588.59 4697.15". 

h I Zwisclwn den Zeilen Kr VI und Kr. V wird die folgende 
Zeile eingefügt· 

.,Kr. Va 1980,53 2074,22 2171,76 2240.38 2309.67 
2381.72 2453 78, 2525.81 2.597.88 2663.48". 

5. In den Anlagen 6 b und 6 c werden jeweils nach den Worten „1
bis Ila'' als besondere Zeile die Worte .. Kr. xm·· eingefügt.

§ 2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tr·itt mit Wirkung rnm l. Auguol 1989 in Kraft 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 
vom 30. August 1989 

zum Tarifvertrag über eine Zulage an Angestellte 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

- einerseits -

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
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der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1

A:iderung des Tarifvertrages 

In § 1 Abs. l und Abs. 2 Buchst. b des zuletzt durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 2 von 17. März 1986 geänderten Tarif
vertrages über eine Zulage an Angestellte vom 17. \1ai 1982 werden 
jeweils die Worte „Kr. XII'' durch die Worte „Kr. XIII" ersetzt. 

§ 2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 1989 in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 30. August 1989 

zum Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes oder des 
Hebammengesetzes ausgebildet werden 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger N ordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der Deutschen Angestellten-Cewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

- c;incrseits -

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Norde!bien 

der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

vvird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5 November 1979 
folgendes ven:in ban. 

§ J
Änderung des Tarifvertrages 

§ 11 Abs. 3 des durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 vorn
10. Februar 1987 geänderten Tarifvertrages zur Regelung der Rcchts
, erhältnisse der Schülerinnen/Schüler. die nach Maßgabe des
Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet
werden, erhält folgende Fassung:

.. (3) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält die Schülerin/der 
Schüler 

a) die Zulage nach der Protokollnotiz '\r. l zum Abschnitt Ader
Anlage 1 b zum KAT-NEK zur Hälfte,

b) die Wechselschicht- und Schichtzulage nach Nr. 8 der SR 2 a
zum KAT- NEK zu drei Vierteln."

§ 2

Inknfttrct rn 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 1989 in Kraft. 

Erhöhung der tarifvertraglichen Entgelte für Mitarbeiterunter
künfte 

Nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Unterkünfte für 
nichtbeamtete Mitaarbeiter vom 15.1.1982 (GVOBI. S. 79) verän
dern sich die Werte der einzelnen Unterkünfte zum selben Zeit
punkt und um denselben Vomhundertsatz, wie sich der amtliche 
Sachbezugswert für Wohnungen mit Heizung und Beleuchtung 
ändert. Maßgebend hierfür ist die Sachbezugsverordnung des Bundes 
in der jewei.ligcn Fassung. 

Nach dem Entwurf einer . .Verordnung zur Änderung der Sachbe
zugsverordnung 1989 und cler Arbeitsentgeltverordnung'· soll der 
maßgebende Bezugswert vom 1.1.1990 von derzeit 535,-- DM auf 
540,-- DM monatlich, also um 0 .. 93 v.H. erhöht werden. Wenn die 
Verordnung entsprechend dem Ebtwurf beschlossen wird, erhöhen 
sich daher ab 1.1.1990 die tarifvertraglichen Werte der Mitarbeiter
unterkünfte um 0,93 v.H. Die von diesem Zeitpunkt an geltenden 
Sätze nach§ 2Abs. 1 und Abs. 4 Unterabs. 3 des Tarifvertrages vorn 
15.1.1982 werden nachstehend abgedruckt: 

Wert- Personalunterkünfte D�I je qm 
klasse Nutzfläche 

monatlich 

ohne ausreichende Gemein- 8,35 
schaftseinrichtungen 

2 mit ausreichenden Gemein- 9,24 
schaftseinrichtungen 

3 mit eigenem Bad oder Dusche 10,56 

4 mit eigener Toilette und 11,74 
Bad oder Dusche 

5 mit eigener Kochnische, 12.54 
Toilette und Bad oder Dusche 

In § 2 Abs. 4 Unterabs. 3 lautet der Betrag .. 5.-- DM ...

Sollte der im Verordnungsentwurf vorgesehene Leitwert noch 
geändert werden, kommen wir auf die Angelegenheit zurück. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Grohmann 

Az.: 3552 - D II I D 11 

Abrechnung der Einkünfte auf -"!ebentätigkeit 

Kiel, den 10. Oktober 1989 

Wir nehmen Bezug auf die Bekanntmachung vom 20. März 1989 
(GVOBl. S. 106) und weisen nochmals darauf hin. daß Pastoren 
und Pfarrvikare, die im Jahre 1989 neben ihrem Hauptamt eine 
entgeltliche Nebentätigkeit oder mehrere solcher Tätigkeiten aus
geübt haben und daraus ein Bruttoentgelt von mehr als 9.600 DM 
beziehen. der Abrechnungs- und Ablieferungspflicht unterliegen . 
Wir bitten die Betroffenen, uns die Abrechnung über den Neben
\'erdienst ggfls. bis zum 

31. Januar 1990
vorzulegen. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Grohmann 

Az.: 311-tO - D II/ D 11 
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S t e l l e n a u  s s e h r e i b u  n g  e n  

Die L\ Kin.:hcngc1n L• i 1 : r.J c  i n  Burg au !  1 1. ·hnia rn :, uch ;_  / 1u t1 

1 .  Januar 1 990 

c-ine Diakunin  i einen Diakon 

In der Gemeinde (ca r.000 Glieder) sind 2 Pastoren und , ;cle 
haupt- uncl t·h rrn:1mt ! ichc· �: ;tarbeikr tüt i t, 

Gc�ucll t  w i rd v !n h.' \ l 1 t �1rr1c i tcr ,' i 1 � .  de r  ':nt c· i t_�cnc1 1  \'1 
lungcn und lder:n da:, G,·meindc lcbcn b:r ,_, i c!i ern möchte' u•d 
dabei uffcn is t  zur Zu ,amrncnarbe it .  

Die Diakon in/der Diakon hat folgende :\rbe:tsschwerpunkte 

vcrant11 urt l i ch ·: f .e i tun1: c: ,:r Kinder- unö 
offene· .\rbc i l .  r:re iü•it, ,1 und Scc l son!,t" 

- :\usb i lci 1111g und Ikglc i tur, :.:  chrcnami.li ch ,_,r  H ,: lkr,

(Gru;,;icn . 

- Mi tarbe i t  bei Goltt·sdi�nsten ,  G emeindefesten  und Gemeind,:
projekten (z .B .  Urlaubersee lsorge ) .

Eine k l e ine  Wohnung in  der Gemeinde i,t , orhanden.

.\1 1:,k11 11 ifr crtl' i lcn P. ist ,1 r  Vv'icchmann .  · 1 , : 0417 1 i ., .:'. 'i 1 J c1 , 1.J
Pastor !{d1se. Te! 043-,- 1 ,  ?-i 0 1  Hc\\ Crhungu 1  und Anfragcr; � ind 
zu rich ten an den Ki rchcrwursland der E\ . -Luth. Ki rchengemeind e  
Burg auf Fehmarn, Breite Stra [le 47. 2448 Burg auf Fehmarn 

Ablauf der Bewerbuns:ofr i,t :  24. Novcmbc 1 ')89. 

Az„ i() - Hurµ.T<' limarn -- 1 l 

Die E, -Luth Kreu z -Ki r c hengemei nde  1n Lübl•ck such!.  zu :11 
April 1 CJ90 

für die Kmder- und Jugendarbeit der Ge111rt 1ide .  

Betl0 i ligung an der Frauenarbeit  \\' i rd cr11·1imcht .  

Die Gerr nc inde umfal,t rund ti000 Gcmcin,k-g l i eder. S ie 
üb('r � ln �n lFzügi t: gt' r'sJ tt ·, , rnodl'n1 • · --� C ._-n11.._· i nd ,_'lt_'n tn 1 dl rn ii 
�ch 1· ) 11i_,11 Ju ��tT1 i._i rii 1 : n lc 1 1  1 L1 , _1  \\· i: 1 krr1 u 1 n  n ! l t  ( � t  rüt1 1 1 1 1 

Der \litarbeiterkreis u 11, rc1l� t I SozialpfiJa,wgm, 2 !:rz 1ehtr:n nen .  
1 hauptilmtli che Kirchenmu,1kerin , 1 Gerncir ,ctc,chwesier l Gemern 
desekrcrarin ,  1 Ki rchen\ c,i''· 2 1 /4 P1sim,0n,tcl l en  

Verp.i tung nach KAT 

Be\, crbungcn mit  ckn ,:ntsprcchendcn :;i,1 d z,i rn:n 

ten an den Vorsitzenden des  Kirchenvorstandes, Pastor Peter 
Hanne, B i l l rothstr. 2 ,  2400 Lübec.k, Tel .  5 5� 1 L 

Az. :  30 - Kreuz-Ki rchengemeinde Lübeck - E 1 

Die Ev. -Luth .  Kirchengemeinde Albersdorf/Dithmarschen sucht 
zum 1 .  Januar 1 990 

cinc/n Gemeindehelfer/in oder Diakon/in 

mit abgesch lossener Fachschulausbi ldung .  

Zur Kirchengemeinde gehören ca 6 300 Gemeindegl i eder. S ie 

umfaßt neben Albersdorf mehrere Außendörfer. Es arbeiten neben 
den zwei Pastoren und einer Pastorin andere hauptaml l 1 che Mit

arbeiter und ljnt größere Anzah l  von chn:namtliche11 M i tarbeitern. 

Arheit hai tulgt·nde Schwcrpu11 ld 

- Lei tw1g der Kinder- und J ugcndarbeit.

- Ausbi kiun§! und Begleitung ehrenamtlicher Helfer.

- Mi t arbeit bei Fam il ien- und Schulgottesdiensten.

Bei der \\oh11u 11gssud1l bt d i,' Kirchcngemcimic  beh ilflich .

Vcrgii 1 il :, c;  '1,tt. h K,\l- :'ff. 1'

Bewerbur:f.ctn sind zu richten ,m das Kirchenbüro Kapel l enplatz,
2243 Albersdorf 

Auskünfte �; teilen Pastor G :\1üller-Krumwiede. friedrichstr. 6 ,  
224 '> ,\ !bcr;;,j , i rf. E- 1 .  04835/340 u ,1 d  Pa stor I ngo fkhrens .  G rnssers 
,\l icT '>. 22 l ;  \ llwrsdmf, Tel 114:,.:c; c;172 Sri. 

Ablauf der Bewerbungsfri st -l \Vochen nach Erscheinen d ieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

:\z. :  30 - Alhersdorf - E 1 

Im Kirchenkreis Flensburg wird d ie Stelle des/der 

Kirchenkreisjugendwartes/in 

durch Pcnsioni('rung des Stel len inhabers vakan t  und sol l möglichst 
,um 1 -L 1 nc;o 11 iedcrbcscl1t 11 , ·rd c· 11  

J\ufgabt: dcs/cll'r li:irchcnkrt· i,juge11dwartes/i11 1st d ie  Anregung, 
Begle itung Lmd Förderung der J ugendarbeit in den Kirchengemein
den, gegebenen falls auch d,.1rch gemeinsami:- \fafsnahmen und 
Einrichtungen auf Kirchenkreisebene. Dazu gehört rnr allem die 
Aus- und Fcrthil dung sow i,_' d ie Beratung und fkgleitung der 
l1 c1 up1- u:1 d  , · h r,: n a1111l idrc11 \1 iLrbcitcr i n  den C,· 11winden durch 
rq2,c ln 1 :iC ,g, 1ks:icht'. Scmi•1an· i chrgiingc und Studienlage. Der/ 
Die Ki rch rn k re1siugendwart 'in fördert und unterstützt die Durch
führung vn•: Jugendtreffen, Jugendgottesdiensten. Begegnungen und 
Freizeiten und deren finanzieile Abwicklung. 

Zu den \ . ifg1hcn gehört die Yc-rwaltung des r:,·. J ugendheimes 
t'� p nJgat1,·d ! , i_ ; ' /  und d i i: J ,c' i lu:, � !Jcr l\1atcria ls ic !k 

Er-' Sic !c,l \'r 1rsitzcndc/r dl', j ugcudaus�ch usscs. beratendes Mit
glied der Jugendvertretung des Kirchenkreises und Leiter/in der 
Konferenz dcr hauptamtlichen \litarbeiter. Er/Sie I ertritt die ev. 
Jugendarbeit in den Gremien d es Kirchenkreises sowie gegenüber 
der Stadt unLi dem Kreis .  Er/Sit n immt StE"llung lwi dn Einrichtung 
und ,\ , t !h · 1 u ; ,:,c ,·on l'Linst t: ! l l· ; :  tl!:· lugcndarhc:1 :;o\\'ic bei deren
Bcsct ,-_ ung

Gesucht wud ein/e hauptamtliche/r Mitarbeit;;r/in mi t  theologi 
scher Vorbildung (z .B .  Diakon/Diakonin) und Erfahrung in der 
gemeind l ichen Jugendarbeit . Er/Sie sollte fähig sein , neue Impulse 
für die Organ isation und den Inhalt der Arbeit zu geben. 

Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des KAT 

Mögl icherweise wird d ie  Kirchenkreissynode im Februar 1990 
die Einr ichtung e iner 2. Stelle im Ev. Jugendwerk beschließen. 

Bewerbungen m i t  den üblichen Unterlagen sind bis zum 30. 1 1 . 1989 
zu richten an den Kirchen krei svorstand des Kirchenkreises Flens
burg. z .Hd .  Propst Juh l .  Mühlenstraße 19 ,  2390 Flensburg. 

•\uskün fte erte i len :  Kirchenkreisjugendwart Manfred Tretbar, Tel. 
0-16 1 /2 70 43 und Pasto r U do Gräve, Tel .  046 1 /5 1 3 1 8 .  

Az. : cl890 - l - W 1 
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Der Kirchenkreis :\leumünster sucht zum nächstmöglichen Zeit
punkt eineln) 

Kirchenkreisrevisor/ in 

(Bes.-Gr. A 12/III KAT-'-rnK) 

Aufgabenschwerpu11kte: 

- Selbständige und eigenverantwortliche Prüfung der Haushalts-.
Kassen- und Rechnungsführung und der innerbetrieblichen Ord
nung bei den Einrichtungen des Kirchenkreises und der Kirchen
gemeinden.

- Fertigen der schriftlichen Prüfungsberichte,

-- ,\rbcitsbcsprcchungcn bei den zu prüfenden kirchlichen Einrich-
tungen, 

Beratung der kirchlichen Körperschaften. 

Erwartet wird ein(c) engagicrtc(r) Mitarbeiter(in) mit Eigenini
tiative und einer entsprechend qualifizierten Ausbildung. Die/Der 
R,,werbcr/in sollte über· eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet 
des Finanz-. Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens verfügen 
und das notwendige Einfühlungsvermögen für die besonderen 
kirchlichen Belange besitzen. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück
sichtigt. 

Vollständige Bewerbungen werden bi, 7.urn 6.12.::N an c\cn Kir
chenkreisvorstand des Kirchenkreises Neumünster. Am Alten Kirch
hof 5. 2350 '.'leumünster, Tel. 04321/4 98-21, erbeten. 

,\1 : 30 KK ,\lcumünstcr - D 11 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lütjensee ist zum 1.1.1990 die 
hauptamtliche Kirchenmusikerstelle neu zu besetzen. Es handelt 
sich um eine B-Stcllc 

Wir wünschen uns einen Kirchenmusiker/eine Kirchenmusikerin, 
der seine/die ihre Arbeit als Dienst an der Gemeinde versteht und 
in der Lage ist, möglichst viele Gcmcindeglieder in kirchcnmusika
lische Aktivitäten einzubeziehen. 

Zum Aufgahengcbict gehören 

- musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste und Amtshand
lungen;

- Leitung ckr Kanton·i. des Jugend- und Kinderchores. des Posau
nenchores sowie die Fortführung der Jungbläserschulung:

- kirchenmusikalische Veranstaltungen wie Orgelmusiken. Kir
chen kon 1crtc. Gcmcindcsingen.

Lütjensee liegt zwischen Hamburg und Lübeck in der schönen
,,Stormarnschen Schweiz". Die Gemeinde hat ca. 3.600 Mitglieder, 

zwei Pfarrstellen, davon die eine als „halbe" Pfarrstelle. Die Kirche 
ist ein Neubau mit guter Akustik und besitzt eine gute Orgel der 
Firma Hammer (23 Reg„ II/Ped.), ein Cembalo (Sassmann, 2 Man., 
3 Reg. Bauw. nach Ruckers), ein sakrales Keybord. 

Ein Einfamilienhaus (ca. 100 qm) in schöner und ruhiger Lage 
steht als Wohnung zur Verfügung. 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an 
den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Pastor Klaus Schein
hardt, Möhlenstedt 3, 2073 Lütjensee, Tel. 04154-72 62. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 4 Wochen nach Erscheinen dieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Lütjensee - T 1 / T 3 

Bei der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche ist als
bald die Stelle 

eines(r) Leiters/Leiterin 

der Nordelbischen Kirchenmusikbibliothek 

zu bcsetl('n. 

Die Kirchenmusikbibliothek hat ihren Sitz in Hamburg-Uhlen
horst, Uhlandstr. 4q Sie untersteht der Dienst und Fachaufsicht 
des Landeskirchen musikdircktors. 

Vom Stelleninhaber werden erwartet: 

- die Leitung der Kirchenmusikbibliothek.

- Abwicklung des Ausleihverkehrs (Direktausleihe und Postver-
sand).

- der wcit<:rc Ausbau der ßibliothck.

- die Beratung von Kirchenmusikern bei der Auswahl von Litera-
tur für kirchenmusikalische Veranstaltungen.

Die l\mdclbischc Kirchenmusikbibliothek ist räumlich und per
sonell verbunden mit dem „Amt für Kirchenmusik", das spezielle 
Hamburger Aufgaben übernimmt. Dazu gehören: 

- .,Stunde der Kirchen rnusi k -

- die Herausgabe des Kirchenmusikalischen Veranstaltungsplans.

- die Organisation größerer. Gemeinde und Kirchenkreis übergrei-
fender kirrhcnmusiklalischer Veranstaltungen.

- organisatorische Betreuung von Kursen zur Ausbildung neben
beruflicher (C) Kirchenmusiker,

Beratung von K.irchengcmcindcn und Kirchen m usikcrn in Einzel
fällen.

Die Anstellung erfolgt nach dem l<irchlichL·n Angcstelltrn
Tarifvcrtrag (KAI-NEKJ. Die Stelle ist nach der Vergütungsgruppe 
V b/IV b eingruppiert. 

KirchL·n rnusikcr mit bibl inthekarischen N c·igungen. Diplom
Musikbibliothekare oder Diplom-Bibliothekare mit kirchenmusik
lischen Kenntnissen richten ihre Bewerbung bis zum 1. Dezember 
1989 an den Landcskirchenmusikdirektor der :\ordclbischen Ev.-
Luth. Kirche: Dieter Prahm. Tcwesstcg l. 2000 Hamburg 20, Tel. 
040-460 38 90.

-\z.: 5494 - T 1 

Das Pädagogisch-Theologische Institut, Arbeitsstätte Hamburg, 
sucht spätestens zum 1. f.cbruar 1990 für eine Ganztagsstelle 

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter 

für die Mediothek. 

Das PTI ist ein Fortbildungsinstitut für Lehrer/innen und l<irch
liche Mitarbeiter/innen. In der Bibliothek und Mediothek werden 
Bücher und AV-Medien für die pädagogische Arbeit in Schulen 
und Gemeinden bereitgestellt. 

Arbeitsschwerpunkte: 

Mitarbeit in der Medienauswahl und -betreuung, Beratung der 
Kunden sowie Wartung der technischen Geräte. 

Erwartet wird Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an 
Bild-Medien und Musik, biblische Grundkenntnisse sowie- Bereit
schaft zur Arbeit mit EDV. 

Vergütung nach Verg.-Gr. VI b KAT. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das 
Pädagogisch-Theologische Institut, Arbeitsstätte Hamburg, Herrn 
Folkert Doedens, Teilfeld 1. 2000 Hamburg 11. 



Nr. 21 G\'OBI. 1989 Seite 257 

Auskünfte erteilen Folkert Doedens und Regine Vogel. Tel 
040/36 00 19 0 

Ende cler Bewerbungsfrist Vier Wochen nach Erscheinen dieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 4220 - 3 - E 1 

Der Gemeindedienst der :\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche sucht 
möglichst bald eine(n) 

Diplom-Sozialpädagogin/Diplom-Sozialpädagogen 

für die Leitung der „Freizcithclfcrarbcit" im A rhcitszweig Freizeit 
und Erholung. 

Freizeithelfer sind Teil der kirchlichen L'rlauberseelsorge. Sie 
sind Praktikanten aus sozialpädagogischen. pädagogischen und 
theologischen Ausbildungsgängen. In Teams arbeiten sie an Urlaubs
orten in Schleswig- Holstein. Sie wollen den Gästen helfen. ihren 
Urlaub bewußter zu gestalten, andere Menschen kennenzulernen 
und über Fragen des Glauhrns und Lebens nachzudenken. 

Die Bandbreite der :\ngeboete reicht \Un der Gute-i\iacht
Geschichte für Kinder bis zum Familiengottesdienst. Die Arbeit 
geschieht in Absprache mit den örtlichen Kirchengemeinden und 
Kurverwaltungen. 

Aufgaben: 

- GL'\\i1111ung, Ausbildung und fkgleitung cler Praktikanten.

- Kontakte und Verhandlungen mit Kirchengemeinden, Kurver-
waltungen und Ausbildungsstätten,

- Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.

- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit

Vornussctlllngen:

- theologische Zusatzqualifikation und Berufserfahrung,

- nach Möglichkeit Kenntnisse im freizeitpädagogischen Bereich.

-- Bereitschaft zur Teamarbeit und intensiwr Reisetätigkeit.

- Erfahrungen in der pädagogischen, theologischen und seelsor-
gnkhL·n Begleitung \Im \litarbeiterniin11e11

Vergütung nach KAT IV a. 

Bewerbungen sind bis zum 21. 1\;ovcmber 198(.J zu richten an den 
Leiter des Gemeindedienstes. Dr. Otto Diehn, Fbntallee 7, 2000 
Hamburg 52. Nähere Auskünfte erteilt auch Direktor Rainer 
Land, Tel. 040/89 49 90. 

Az.: 4890 - 1 - W 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Raphael Hamburg-Wilhelms
burg, sucht zum 1. Januar 1990 für eine HalbtagsstL·llc - Schwan
gerschaftswrtn:tung - cine/n 

Sozialpädagogen/in bzw. Diakon/in 

in der Kinder- und Elternarbeit der Kirchengemeinde. 

Es bestehen derzeit 2 Kindergruppen, die fortgeführt werden 
sollen. 

Die Arbeit nfolgt in einem su1iJI vielschichtigen und interessan
ten Stadtteil (alter Gemeindekern und Hochhausbebauung) mit 2 
Gemeindezentren und etwa 4.500 Gemeindegliedern. Unterstüt
zung findet die Arbeit von 2 Pastorinnen und einem Diakon. 

Der Kirchenvorstand ist aufgeschlossen und kooperativ gegen
über allen Aktivifätcn, d ie sich an den Bedürfnissen eil'!· Gcrneincle
glieder und den Erfordernissen des Stadtteils orirntien:n. Er legt 
Wert auf eine verständliche, aber fundierte pädagogisch-theologische 
Arbeit. 

Phantasie und Engagement in der Kinder- und Elternarbeit. 
sowie Interesse und Kooperationsbereitschaft für die anderen Arbeits
hcrciche der GL'tneindc werden erwartet. 

Bewerbungen mit handgeschrichcncm Lebenslauf ,incl zu rich
ten an: Kirchenvorstand St. Raphael, Pastorin Raum-Blöcher, Jung
nickelstr. 21 a. 2102 Hamburg 93. Tel. 040/750 90 82. 

Az.: 30 - St. Raphael - E 1 

Personal nachri eh ten 

Die Zweite Theologische Prüfung im Herbst 1989 hahcn bestanden: 

Dr. Hasko von Bass i. Dr. Michael Biehl, Susanne Dinse, 
Jochen Driesnack, Christian Eiss ing, Peter Fahr, Birgit 
Fei lcke-Leung, Theo von Fleischbein, Thomas Göbell, 
Susanne Guhl, Ingo Gutzmann, Birgitta Heubach, Dr. Bernd 
Jaeger, Henning Kiene, Ulrike Kinder ,  Henry Koop, Barbara 
Landa, Tilman Lautzas, Isa Lübbers-Arndt, Claus Mül ler
Cyrus. Dorothea Neddermeyer, Hilke Osterwald-Rytlewski, 
Susanne Peters, Kerstin Popp, Marlies Rattay, Wolfgang 
Schwan, Horst Simonsen, Klaus-Michael Täger, Stefanie Thies, 
Christian Tübler, Eckhard Wal lman n, Dr. Hartmut Weiß, 
Helmut Willkomm und Rosemarie Wulf. 

Vorsitzender der Prüfungskommission war Bischof Prof. Dr. 
Wilckens. 

Az.: 2135 H 89 - A I / A 1 

Die Erste Theologische Prüfung im Sommer 1989 haben bestanden: 

Kiel 

Martin Bi t ta-Schäfer, Katharina Born, Ulrike Brand, Su
sanne Büstrin, Angelika Doege, Thies Fe ldmann, Jörg Fens
ke, Arne Findeisen, Heike Findeisen, Elisabeth Fischer, 
Rainer Franke, Karsten Pri t s che, Peter Grube, Jens Hansen, 
Jörg Henke, Rainer K arstens, Ralf-Thomas Knippenberg, 
Kerstin Lammer, Susanne Lau, Wolfgang Lau, Constanze 
Maasc. Ekkehard Maase, Maren Manzke, Ebba Meyer, Petra 
Meyer, Hans-Dietrich Nehr ing, Jutta Se lbmann, Dirk 
Schmid, Frank Schnoor, Heide Tapper t, Jörn Thießen, Jens 
Voß, Heide Walchensteiner, Katharina Wangemann, Ulrike 
Taube . 

Hamburg 

Susanne Ahme, Marion Böhrk, Reinhard Dircks, Günther 
Eberhardt, Harald Ehlbeck, Jane Gätcke, Christian Gauer, 
Sigrid Gerhard, Walter Günther, Andreas Hamann, Friede
rike Heinecke, Mechthild von Heusinge r, Peter Kanehls, 
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Martin Klatt, Mathias Krüger, Carina Lohse, Gunda Männel
Kau l, Ralf Meiste r, Uta Memming, Margrit Sierts, Sabine 
Ra m m, Bernd Schwarze, Regine Schwichtenberg, Christian 
Stehr, Stephan Thieme, Ursula Tisch, Lisa Tsang-Wolf. 

Bestät igt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1989 die Wahl des Pastors Horst 
Quandt, bisher in Husum, zum Pastor der 2. P{arrstelle der 
St. Petri-Gemeinde in Flensburg, Kirchenkreis Flensburg. 

Eingeführt: 

Am 8. Oktober 1989 der Pastor Klaus-Dieter Niedorff  als Pastor 
in die 2. Ffarrstelle der Kirchengemeinde Scharbeutz, Kirchen
kreis Eutin, 

am 8. Oktober der Pastor Martin P ustow ka als Pastor in die 
l. P{arrstelle der Luther-Kirchengemeinde Elmshorn, Kirchen
kreis Rantzau,

am 17. September 1989 der Pastor Otfried Roos  als Pastor in die 
2. Ffarrstelle der Kirchengemeinde Hauptkirche St. Nikolai,
Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte -, 

am 8. Oktober der Pastor Johann Weingärtner  als Pastor in das 
Amt des Nordelbischen Jugendpastors ( l. Ffarrstelle des Nor
delb ischen Jugendwerks). 

t 

Beur laubt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1990 auf die Dauer von 5 Jahren die 
Pastorin Sabine Erl er, bisher in Harnburg-Eimsbüttel, für den 
kirchlichen Auslandsdienst in Glasgow/Schottland. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vorn 1. Dezember 1989 die Pastorin z. A. Renate 
Ebeling, z. Z. in Neumünster, im Rahmen ihres Dienstver
hältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev. -Luth Kirche mit 
der Verwaltung der l. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth 
Kirche für Krankenhausseelsorge im Klinikum der Christian
Albrechb-Universität zu Kiel (Auftragsändenmg), 

mit Wirkung vom 1. Januar 1990 der Pastor z. A. Erik Thiesen, 
z. Z. in Hamburg, im Rahmen seines Dienstverhältnisses auf
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung
der 1. P{arrstelle der Kirchengemeinde St Martinus-Eppendorf,
Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Nord - (Auftragsänderung).

Ent lassen: 

Mit Wirkung vorn 16. Oktober 1989 der Pastor Joachim Fritz 
Dall m eyer, bisher in Herzhorn, aus dem Dienst der Nordei
bischen Ev.-Luth Kirche zwecks Übergang in den Dienst der 
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers. 

Pastor i. R. 

Klaus Beschorner 

geboren am 24. April 1936 in Fürstenwalde/Spree 
gestorben am 26. September 1989 in Hamburg 

Der Vorstorbene wurde am 29. September 1963 in 
Hamburg ordiniert. Anschließend war er Hilfsprediger 
in der Kapernaumgcmeinde in Hamburg. Von November 
1964 bis Mai 1973 war er Pastor in St. Markus-Hoheluft. 

Nach seiner Beurlaubung für die Militärseelsorge war 
er von Mai 1979 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 
1. Januar 1989 Pastor in Hamburg-Ottensen.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Beschorner. 
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t 
Pastor 

Knut Langhorst 
geboren am 25. 5. 1937 in Berlin. 

gestorben am 23. 9 1989 in Jork-Borstel 

Der Verstorbene WL!ide am 10. Dezember 1964 in 
ßraunschweig ordiniert 1111d war anschlid�\.':1d Pastor im 
H iifsd,enst und Pastor in i lkcr. ab l 'lfilJ war l'l Pastor in
Wolfenbüttel und ab l LJ�2 in Wunstorf.

:\ach seiner Übernahme in den Dienst der ehemaligen 
E,·.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins war er ab 
dem] \ugust 1974 Fa5\''Jr in Hamburg-Lurup Seit dem 
·1 .\u;:u,t 1983 bis zu Sl'ir1cm Stcrbeü1g •;.:1r u· lnhalwr
der Pfarrstelle der !\i,rdclhiscbcn Ev. L.uth Kirche liir
Seelsorge in der Jugendanstalt Hahnöfersand.

Die :\ordelbische fa.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Ernngeliums durch Pastor Knut Lang
horst. 

t 
Bischof i. R. 

D. Dr. Hans-Otto Wö1ber

l.2l'iloren arn 22 D,·1,·;nb,.:r l u 13 in i icn11hur� 
.�l'slurben a111 1 U. \,.1;.:ust I ygq i1, 

Der Verstorbene wurc!e am .3. Mai 19-!2 in Hamburg 
ordini8rt. Anschließend \\ ar er Hilfsprediger in Ham
bu:·g. Yon November 19-1-5 bis April 1956 w,,r �r Jugend
r,a-:1or der Ev.-Luth. Kir(tlt' 1111 Hambun:i,c!7cn Staate 
von \lai 195n bis 1\-far, 1'·•ti-+ Hauplpastur ,111 St. Nikolai 
i11 Hatn burg. i\b April 1 tJt,.;. war er ßischo! der Ev. Luth. 
Kirche im Hamburgischen Staate, ab 1. Januar 1977 bis 
zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum L Mai 1983 
Bischof der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Bischof D. Dr. 
Hans-Otto W ölber. 
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